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28/20 - Kreis Coesfeld

Wiedergabe der landesrechtlichen Verordnung zum 
Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)

Die nachfolgende Verordnung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 22.03.2020 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Ausgabe 2020, Nr. 6 a am 
22.03.2020 bekanntgemacht. Für eine möglichst weitgehen-
de Information aller Einwohnerinnen und Einwohner ist die-
se nachfolgend wiedergegeben.

Coesfeld, 23.03.2020
Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez.
Dr. Schulze Pellengahr

 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom 22. März 
2020
 
Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl I S. 1045) so-
wie des § 10 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 28. November 
2000 (GV. NRW. S. 701), der durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 21. Januar 2017 (GV. NRW. S. 219) geändert worden 
ist, wird verordnet:

  

§ 1
Reiserückkehrer aus Infektionsgebieten

 
(1)  Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klassifi-

zierung dürfen vor Ablauf von 14 Tagen nach dem Auf-
enthalt in dem Risikogebiet folgende Bereiche nicht be-
treten:
1.  Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrich-

tungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogische 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der „Kin-
derbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige Per-
sonen betreut werden) sowie betriebserlaubte Ein-
richtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erzie-
hungshilfe),

2.  Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy-
seeinrichtungen sowie Tageskliniken,

3.  stationäre Einrichtungen der Pflege und der Einglie-
derungshilfe, besondere Wohnformen im Sinne des 
SGB XII sowie ähnliche Einrichtungen, 

4.  Berufsschulen,
5.  Hochschulen.

(2)  Ausgenommen von den Betretungsverboten nach Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 sind Personen, die für die medi-
zinische oder pflegerische Versorgung oder die Aufrecht-
erhaltung des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die 
Entscheidung obliegt der jeweiligen Einrichtungsleitung 
und ist entsprechend zu dokumentieren. Die jeweils ak-
tuell geltenden RKI-Richtlinien sind zu beachten.

 
§ 2

Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen
 
(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-

tungen, vollstationäre Einrichtungen der Pflege und 

   Ausgabe: 10/2020
   Datum: 23.03.2020

Inhalt dieser Ausgabe:
Nr.                                                                   Seite

Amtsblatt 
Kreis Coesfeld

Amtliches Bekanntmachungsblatt
des Kreises Coesfeld 
und der Stadt Dülmen

28 Kreis Coesfeld Wiedergabe der landesrechtlichen Verordnung zum Schutz vor  59
  Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO)

29 Kreis Coesfeld Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt- 62
  verträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Renaturierung der Wolfsbieke 
  in Lüdinghausen gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

30 Stadt Dülmen Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbreitung von 62
  SARS-CoV-2 Virus-Infektionen vom 23.03.2020



Wohnformen der Eingliederungshilfe, besondere Wohn-
formen im Sinne des SGB XII sowie ähnliche Einrich-
tungen haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren, 
Patienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen.

(2) In den Einrichtungen nach Absatz 1 sind Besuche un-
tersagt, die nicht der medizinischen oder pflegerischen 
Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen erforder-
lich sind. Die Einrichtungsleitung soll Ausnahmen unter 
Schutzmaßnahmen und nach Hygieneunterweisung zu-
lassen, wenn es medizinisch oder ethisch-sozial gebo-
ten ist (z.B. auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei 
Palliativpatienten).

(3) Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zu-
gängliche Einrichtungen für Bewohner/Patienten und 
Besucher müssen geschlossen werden. Ausnahmswei-
se darf die Einrichtungsleitung den Betrieb für die Be-
schäftigten der Einrichtung aufrechterhalten.

(4) Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispiels-
weise Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 
sind untersagt.

  
§ 3

Freizeit-, Kultur-, Sport- und Vergnügungsstätten
 
(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begeg-

nungsstätten sowie die folgenden Angebote sind unter-
sagt:
1. Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Kon-

zerthäuser, Kinos, Museen und ähnliche Einrich-
tungen unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft 
und den Eigentumsverhältnissen,

2. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, An-
gebote von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), 
Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,

3. Fitness-Studios, Sonnenstudios, Schwimmbäder, 
„Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen,

4. Spiel- und Bolzplätze,
5. Volkshochschulen, Musikschulen, sonstige öffent-

liche und private außerschulische Bildungseinrich-
tungen,

6. Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche 
Einrichtungen,

7. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrich-
tungen.

(2) Untersagt sind jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öf-
fentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusam-
menkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- 
und Freizeiteinrichtungen.
  

§ 4
Bibliotheken, Hochschulbibliotheken

 
Bibliotheken einschließlich Bibliotheken an Hochschulen 
haben den Zugang zu ihren Angeboten zu beschränken 
und nur unter strengen Schutzauflagen (insbesondere Be-
sucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der 
Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen 
Lese- und Arbeitsplätzen von 2 Metern, Hygienemaßnah-
men, Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaß-
nahmen) zu gestatten.
  

§ 5
Handel

 
(1) Zulässig bleiben der Betrieb von

1. Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, 
Direktvermarktungen von landwirtschaftlichen Betrie-
ben, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärk-
ten, 

2. Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien,
3. Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststel-

len,

4. Reinigungen und Waschsalons,
5. Kioske und Zeitungsverkaufsstellen,
6. Tierbedarfsmärkten,
7. Einrichtungen des Großhandels.

 Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwe-
senden Kunden darf eine Person pro zehn Quadratmeter 
der für Kunden zugänglichen Lokalfläche nicht überstei-
gen. 

(2) Die Veranstaltung von Wochenmärkten bleibt zulässig 
unter Beschränkung auf den Einrichtungen des Absatzes 
1 entsprechende Anbieter.

(3) Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur 
Versorgung von Gewerbetreibenden und Handwerkern 
zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestat-
tet werden, wenn zum Schutz vor Infektionen geeignete 
Vorkehrungen getroffen sind (insbesondere Maßnahmen 
zur Sicherstellung von Mindestabständen und Schutz-
vorrichtungen für das Kassenpersonal); unter diesen 
Voraussetzungen dürfen auch Floristen ihren Betrieb 
fortsetzen. 

(4) Der Betrieb von nicht in den Absätzen 1 oder 3 genann-
ten Verkaufsstellen des Einzelhandels ist untersagt. Zu-
lässig ist insoweit lediglich der Versandhandel und die 
Auslieferung bestellter Waren; die Abholung bestellter 
Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie unter Be-
achtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontakt-
frei erfolgen kann. 

(5) Abweichend von Absatz 4 dürfen Verkaufsstellen mit 
gemischtem Sortiment, das auch Waren umfasst, die 
dem regelmäßigen Sortiment einer der in den Absätzen 
1 und 3 genannten Verkaufsstellen entsprechen, unter 
den nachfolgenden Voraussetzungen betrieben werden. 
Bilden diese Waren den Schwerpunkt des Sortiments ist 
der Betrieb der Verkaufsstelle insgesamt zulässig, ande-
renfalls ist nur der Verkauf dieser Waren zulässig. 

(6) Alle Einrichtungen haben die erforderlichen Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Ver-
meidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Per-
sonen zu treffen.

  
§ 6

Sonntagsöffnung
 
Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmär-
kte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhan-
dels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen; 
dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. 
Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen.
  

§ 7
Handwerk, Dienstleistungsgewerbe

 
(1) Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit 

mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen weiterhin 
nachgehen, soweit in den folgenden Absätzen nichts an-
deres bestimmt ist. 

(2) Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen 
Schuhmachern und anderen Handwerkern mit Ge-
schäftslokal ist dort der Verkauf von nicht mit hand-
werklichen Leistungen verbundenen Waren untersagt; 
ausgenommen ist notwendiges Zubehör. In den Ge-
schäftslokalen sind die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 
Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindest-
abstands von 1,5 Metern zu treffen.

(3) Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht 
eingehalten werden kann (insbesondere von Friseuren, 
Nagelstudios, Tätowierern, Massagesalons), sind unter-
sagt. Therapeutische Berufsausübungen, insbesonde-
re von Physio- und Ergotherapeuten, bleiben gestattet, 
soweit die medizinische Notwendigkeit der Behandlung 
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durch ärztliches Attest nachgewiesen wird und strenge 
Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen werden. 
Das gleiche gilt für gesundheitsorientierte Handwerks-
leistungen (Hörgeräteakustiker, Optiker, orthopädischen 
Schuhmacher etc.), die zur Versorgung der betreffenden 
Person dringend geboten sind.

  
§ 8

Beherbergung, Tourismus
 
 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken und 

Reisebusreisen sind untersagt.
  

§ 9
Gastronomie

 
(1) Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, 

Mensen, Kantinen, Kneipen, Cafés und anderen gastro-
nomischen Einrichtungen ist untersagt. Nicht öffentlich 
zugängliche Betriebskantinen dürfen zur Versorgung der 
Beschäftigten betrieben werden, wenn die erforderlichen 
Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, 
zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährlei-
stung eines Mindestabstands von 1,5 Metern gewährlei-
stet sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Belieferung mit Spei-
sen und Getränken sowie der Außer-Haus-Verkauf durch 
Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Mensen, Cafés und 
Kantinen zulässig, wenn die zum Schutz vor Infektionen 
erforderlichen Abstände eingehalten werden. Der Ver-
zehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastro-
nomische Einrichtung untersagt.

   
§ 10

Einkaufszentren
 
Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory 
Outlets“ und vergleichbaren Einrichtungen ist nur zulässig, 
wenn sich dort nach den §§ 5, 7 und 9 zulässige Einrich-
tungen befinden, und nur zu dem Zweck, diese Einrich-
tungen aufzusuchen.
  

§ 11
Veranstaltungen, Versammlungen, Gottesdienste, 

Beerdigungen
 
(1) Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt. 

Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 
der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Blutspen-
determine) zu dienen bestimmt sind. Dabei sind die 
Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, 
zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährlei-
stung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu gewähr-
leisten.

(2) Die nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständi-
gen Behörden können für Versammlungen nach dem 
Versammlungsgesetz Ausnahmen zulassen, wenn die 
Veranstalter die Einhaltung der für den Schutz der Be-
völkerung vor Infektionen erforderlichen Maßnahmen 
(insbesondere Mindestabstände) sichergestellt haben. 
Satz 1 gilt entsprechend für Veranstaltungen, die der 
Grundversorgung der Bevölkerung dienen.

(3) Versammlungen zur Religionsausübung unterbleiben; 
Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände haben 
entsprechende Erklärungen abgegeben. 

(4) Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Toten-
gebete im engsten Familienkreis, wenn die erforderlichen 
Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 

§ 12
Ansammlungen, Aufenthalt im öffentlichen Raum

 
(1) Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlich-

keit von mehr als 2 Personen sind untersagt. Ausgenom-
men sind
1. Verwandte in gerader Linie,
2. Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 

sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen,
3. die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbe-

dürftiger Personen,
4. zwingend notwendige Zusammenkünfte aus geschäft-

lichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus prü-
fungs- und betreuungsrelevanten Gründen,

5. bei der bestimmungsgemäßen Verwendung zuläs-
siger Einrichtungen unvermeidliche Ansammlungen 
(insbesondere bei der Nutzung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs).

 Zur Umsetzung des Verbots in Satz 1 können die nach 
§ 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden 
generelle Betretungsverbote für bestimmte öffentliche 
Orte aussprechen.

(2) Das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen und 
Anlagen ist untersagt. Die nach § 3 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz zuständigen Behörden können zur Umset-
zung des Verbots in Absatz 1 Satz 1 weitere Verhaltens-
weisen im öffentlichen Raum generell untersagen.

 
 § 13

Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden
 
 Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widerspre-

chenden und inhaltsgleichen Allgemeinverfügungen der 
nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Be-
hörden vor. Im Übrigen, insbesondere hinsichtlich darin 
verfügter weitergehender Schutzmaßnahmen, bleiben be-
reits erfolgte oder zukünftige Anordnungen der nach § 3 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden unberührt.

 
 § 14

Durchsetzung der Verbote, Bußgelder, Strafen
 
(1) Die nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zustän-

digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständi-
gen Behörden sind gehalten, die Bestimmungen dieser 
Verordnung energisch, konsequent und, wo nötig, mit 
Zwangsmitteln durchzusetzen. Dabei werden sie von der 
Polizei gemäß den allgemeinen Bestimmungen unter-
stützt. 

(2) Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt (§§ 73 Absatz 1a 
Nummer 6, Absatz 2, 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 
3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes). Dabei sind die 
nach den §§ 3, 9 der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zustän-
digen Behörden gehalten, Geldbußen auf mindestens 
200 Euro festzusetzen.

  
§ 15

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und am 20. April 2020 außer Kraft.
 
Düsseldorf, den 22. März 2020
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – zur Renaturie-
rung der Wolfsbieke in Lüdinghausen gemäß § 68 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG)

Die Stadt Lüdinghausen beabsichtigt den Wasserlauf der 
Wolfsbieke auf einer Länge von ca. 80 m zu renaturieren. 
Hierzu sollen drei künstliche Staustufen sowie Staubereiche 
zurückgebaut und eine Verrohrung entfernt werden, um eine 
natürliche Entwicklung des Bachlaufes zu ermöglichen. Der 
Maßnahmenbereich erstreckt sich von Gewässerstationie-
rung  1+706 bis 1+783, Gemarkung Seppenrade, Flur 48, 
Flurstücke 6, 53 und 54.
Es handelt sich bei der geplanten Maßnahme um einen 
Gewässerausbau. Hierfür ist gem. § 68 Abs. 2 WHG eine 
Genehmigung erforderlich. Gem. § 5 Abs. 1 UVPG ist zu 
prüfen, ob für dieses Vorhaben eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt werden muss.

Im Rahmen eines solchen Verfahrens (Screening) wurde 
festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 
Die negativen Auswirkungen beschränken sich auf Boden-
bewegungen, denen eine klare Verbesserung des Wasser-
laufes der Wolfsbieke entgegensteht. 
Daher können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
offensichtlich ausgeschlossen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 UVPG).

Kreis Coesfeld, 20.03.2020
Der Landrat 
Im Auftrag
gez.
Meyer

Stadt Dülmen

Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbrei-
tung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen vom 23.03.2020

Gem. § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (In-
fektionsschutzgesetz-IfSG) ergeht zur Verhütung der Wei-
terverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen folgende

Allgemeinverfügung:

1. Reiserückkehrer aus Infektionsgebieten

1.1 Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klas-
sifizierung dürfen vor Ablauf von 14 Tagen nach dem 
Aufenthalt in dem Risikogebiet folgende Bereiche 
nicht betreten: 

a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesein-
richtungen, Kindertagespflegestellen, Heilpä-
dagogische Kindertageseinrichtungen, Einrich-
tungen der „Kinderbetreuung in besonderen 
Fällen“, Schulen und Heime, in denen überwie-
gend minderjährige Personen betreut werden) 
sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 
SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe), 

b) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen, in denen eine den Kranken-
häusern vergleichbare medizinische Versorgung 
erfolgt, Dialyseeinrichtungen sowie Tageskli-
niken,

 c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Ein-
gliederungshilfe, besondere Wohnformen im 
Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, 

d) Berufsschulen, 
e) Hochschulen. 

1.2 Ausgenommen von den Betretungsverboten nach 
Absatz 1 Buchstabe b) und c) sind Personen, die für 
die medizinische oder pflegerische Versorgung oder 
die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erfor-
derlich sind. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen 
Einrichtungsleitung und ist entsprechend zu doku-
mentieren. Die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtli-
nien sind zu beachten. 

2. Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

2.1 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, vollstationäre Einrichtungen der Pflege 
und Wohnformen der Eingliederungshilfe, besondere 
Wohnformen im Sinne des SGB XII sowie ähnliche 
Einrichtungen haben die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu er-
schweren, Patienten und Personal zu schützen und 
persönliche Schutzausrüstung einzusparen.

2.2 In den Einrichtungen nach Absatz 1 sind Besuche 
untersagt, die nicht der medizinischen oder pflege-
rischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen 
erforderlich sind. Die Einrichtungsleitung soll Aus-
nahmen unter Schutzmaßnahmen und nach Hygie-
neunterweisung zulassen, wenn es medizinisch oder 
ethisch-sozial geboten ist (z.B. auf Geburts- und Kin-
derstationen sowie bei Palliativpatienten).

2.3 Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit 
zugängliche Einrichtungen für Bewohner/Patienten 
und Besucher müssen geschlossen werden. Aus-
nahmsweise darf die Einrichtungsleitung den Betrieb 
für die Beschäftigten der Einrichtung aufrechterhal-
ten.

2.4 Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie bei-
spielsweise Vorträge, Lesungen, Informationsveran-
staltungen sind untersagt. 

3. Freizeit-, Kultur-, Sport- und Vergnügungsstätten 

3.1 Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begeg-
nungsstätten sowie die folgenden Angebote sind un-
tersagt: 

a) Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und 
Konzerthäuser, Kinos, Museen und ähnliche Ein-
richtungen unabhängig von der jeweiligen Träger-
schaft und den Eigentumsverhältnissen,

b) Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, 
Angebote von Freizeitaktivitäten (drinnen und 
draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrich-
tungen, 

c) Fitness-Studios, Sonnenstudios, Schwimmbä-
der, „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrich-
tungen, 

d) Spiel- und Bolzplätze, 

e) Volkshochschulen, Musikschulen, sonstige öf-
fentliche und private außerschulische Bildungs-
einrichtungen, 

f) Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähn-
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liche Einrichtungen, 

g) Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Ein-
richtungen.

3.2 Untersagt sind jeglicher Sportbetrieb auf und in allen 
öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zu-
sammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen. 

4. Handel 

4.1 Zulässig bleiben der Betrieb von 

a) Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmit-
tel, Direktvermarktungen von landwirtschaftlichen 
Betrieben, Abhol- und Lieferdiensten sowie Ge-
tränkemärkten,

b) Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien,

c) Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Post-
stellen, 

d) Reinigungen und Waschsalons, 

e) Kioske und Zeitungsverkaufsstellen, 

f) Tierbedarfsmärkten, 

g) Einrichtungen des Großhandels. 

 Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwe-
senden Kunden darf eine Person pro zehn Quadrat-
meter der für Kunden zugänglichen Lokalfläche nicht 
übersteigen.

4.2 Die Veranstaltung von Wochenmärkten bleibt zuläs-
sig unter Beschränkung auf den Einrichtungen des 
Absatzes 1 entsprechende Anbieter. 

 Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt 
zur Versorgung von Gewerbetreibenden und Hand-
werkern zulässig. Anderen Personen darf der Zu-
tritt nur gestattet werden, wenn zum Schutz vor In-
fektionen geeignete Vorkehrungen getroffen sind 
(insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung von 
Mindestabständen und Schutzvorrichtungen für das 
Kassenpersonal); unter diesen Voraussetzungen 
dürfen auch Floristen ihren Betrieb fortsetzen. Die 
Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwe-
senden Kunden darf eine Person pro zehn Quadrat-
meter der für Kunden zugänglichen Lokalfläche nicht 
übersteigen.

4.3 Der Betrieb von nicht in den Ziffern 4.1  oder 4.3 
genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels ist 
untersagt. Zulässig ist insoweit lediglich der Ver-
sandhandel und die Auslieferung bestellter Waren; 
die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur 
zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaß-
nahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.

4.4 Abweichend von Ziffer 4.4 dürfen Verkaufsstellen mit 
gemischtem Sortiment, das auch Waren umfasst, die 
dem regelmäßigen Sortiment einer der in den Ziffern 
4.1 und 4.3 genannten Verkaufsstellen entsprechen, 
unter den nachfolgenden Voraussetzungen betrieben 
werden. Bilden diese Waren den Schwerpunkt des 
Sortiments ist der Betrieb der Verkaufsstelle insge-
samt zulässig, anderenfalls ist nur der Verkauf dieser 
Waren zulässig.

 
4.5 Alle Einrichtungen haben die erforderlichen Vorkeh-

rungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur 

Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährlei-
stung eines Mindestabstands von 2 Metern zwischen 
Personen zu treffen.

5. Sonntagsöffnung 

Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochen-
märkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des 
Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 
18 Uhr öffnen; dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag 
und Ostermontag. Apotheken dürfen an Sonn- und Fei-
ertagen generell öffnen. 

6. Handwerk, Dienstleistungsgewerbe 

6.1 Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit 
mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen wei-
terhin nachgehen, soweit in den folgenden Absätzen 
nichts anderes bestimmt ist.

6.2 Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopä-
dischen Schuhmachern und anderen Handwerkern 
mit Geschäftslokal ist dort der Verkauf von nicht mit 
handwerklichen Leistungen verbundenen Waren un-
tersagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör. In 
den Geschäftslokalen sind die erforderlichen Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur 
Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährlei-
stung eines Mindestabstands von 2 Metern zu tref-
fen.

6.3 Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei de-
nen ein Mindestabstand von 2 Metern zum Kunden 
nicht eingehalten werden kann (insbesondere von 
Friseuren, Nagelstudios, Piercingstudios, Tätowie-
rern, Massagesalons, Fußpflegern), sind untersagt. 
Therapeutische Berufsausübungen, insbesondere 
von Physio- und Ergotherapeuten, bleiben gestattet, 
soweit die medizinische Notwendigkeit der Behand-
lung durch ärztliches Attest nachgewiesen wird und 
strenge Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen 
werden. Das gleiche gilt für gesundheitsorientierte 
Handwerksleistungen (Hörgeräteakustiker, Optiker, 
orthopädischen Schuhmacher etc.), die zur Versor-
gung der betreffenden Person dringend geboten 
sind. 

7. Beherbergung, Tourismus 

Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken und 
Reisebusreisen sind untersagt. Hierunter fallen auch 
Campingplätze und Wohnmobilstellplatzanlagen.

8. Gastronomie 

8.1 Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, 
Mensen, Kantinen, Kneipen, Cafés, Eisdielen und 
anderen gastronomischen Einrichtungen ist unter-
sagt. Nicht öffentlich zugängliche Betriebskantinen 
dürfen zur Versorgung der Beschäftigten betrieben 
werden, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung 
von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 2 Metern gewährleistet sind. 

8.2 Abweichend von Absatz 1 sind die Belieferung mit 
Speisen und Getränken sowie der Außer-Haus-
Verkauf durch Restaurants, Gaststätten, Imbisse, 
Mensen, Cafés und Kantinen zulässig, wenn die zum 
Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstände ein-
gehalten werden. Der Verzehr ist in einem Umkreis 
von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung 
untersagt. 
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9. Veranstaltungen, Versammlungen, Gottesdienste, 
 Beerdigungen 

9.1 Veranstaltungen und Versammlungen sind unter-
sagt. Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (ins-
besondere Blutspendetermine) zu dienen bestimmt 
sind. Dabei sind die Vorkehrungen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warte-
schlangen und zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 2 Metern zu gewährleisten.

9.2 Die nach § 3 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
zuständigen Behörden können für Versammlungen 
nach dem Versammlungsgesetz Ausnahmen zulas-
sen, wenn die Veranstalter die Einhaltung der für 
den Schutz der Bevölkerung vor Infektionen erforder-
lichen Maßnahmen (insbesondere Mindestabstände) 
sichergestellt haben. Satz 1 gilt entsprechend für 
Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Be-
völkerung dienen. 

9.3 Versammlungen zur Religionsausübung unterblei-
ben; Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbän-
de haben entsprechende Erklärungen abgegeben. 

9.4 Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie 
Totengebete im engsten Familienkreis, wenn die er-
forderlichen Vorkehrungen zur Hygiene und zur Ge-
währleistung eines Mindestabstands von 2 Metern 
eingehalten werden. 

10.  Ansammlungen, Aufenthalt im öffentlichen Raum 

10.1 Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffent-
lichkeit von mehr als 2 Personen sind untersagt. Aus-
genommen sind 

a) Verwandte in gerader Linie, 

b) Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspart-
ner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Personen,

c) die Begleitung minderjähriger und unterstüt-
zungsbedürftiger Personen, 

d) zwingend notwendige Zusammenkünfte aus ge-
schäftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie 
aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Grün-
den,

e) bei der bestimmungsgemäßen Verwendung 
zulässiger Einrichtungen unvermeidliche An-
sammlungen (insbesondere bei der Nutzung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs). Zur Umset-
zung des Verbots in Satz 1 können die nach § 
3 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz zustän-
digen Behörden generelle Betretungsverbote für 
bestimmte öffentliche Orte aussprechen.

f) Zwingend erforderliche private Umzüge sind un-
ter Einhaltung von erforderlichen Vorkehrungen 
zur Hygiene und Gewährleistung eines Mindest-
abstands von 2 Metern zwischen Personen zu-
lässig.

 
10.2 Das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen 

und Anlagen ist untersagt. Die nach § 3 der Verord-
nung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 

Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden kön-
nen zur Umsetzung des Verbots in Absatz 1 Satz 1 
weitere Verhaltensweisen im öffentlichen Raum ge-
nerell untersagen. 

11. Durchsetzung der Verbote, Bußgelder, Strafen 

11.1  Die nach § 3 der Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
zuständigen Behörden sind gehalten, die Bestim-
mungen dieser Verordnung energisch, konsequent 
und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Da-
bei werden sie von der Polizei gemäß den allgemei-
nen Bestimmungen unterstützt. 

11.2 Verstöße werden als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verfolgt (§§ 73 Ab-
satz 1a Nummer 6, Absatz 2, 75 Absatz 1 Nummer 1, 
Absatz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes). Dabei 
sind die nach den §§ 3, 9 der Verordnung zur Rege-
lung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutz-
gesetz zuständigen Behörden gehalten, Geldbußen 
auf mindestens 200 Euro festzusetzen. 

12. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
 

12.1 Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Kreises Coesfeld in Kraft und gilt zunächst bis zum 
20.04.2020.

12.2 Die am 19.03.2020 im Amtsblatt des Kreises Coes-
feld veröffentlichte Allgemeinverfügung tritt mit In-
krafttreten dieser Allgemeinverfügung außer Kraft.

 Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 
2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. 
§§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Ar-
beit und Soziales NRW vom 10.03. und 13.03.2020 sowie 
der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) vom 22.03.2020 
sind öffentliche und private Veranstaltungen, unabhängig 
von der Anzahl der erwarteten Besucher/Teilnehmer zur Ver-
hinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 zu untersagen. 
Mit Erlassen vom 15. und 17.03.2020 hat das Ministerium 
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen angewiesen.

Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt Dülmen als 
die für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes gem. 
§ 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich 
zuständige Ordnungsbehörde die vorgenannten Erlasse um.

Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich 
begrenztes, an einer definierten Örtlichkeit stattfindendes 
Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses 
Ereignis hat in der Regel einen definierten Zweck und ein 
Programm mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder 
Zweckbestimmung (z.B. Konzerte, Kongresse, Kino, Thea-
ter, Diskothek, Tanzveranstaltungen, Musikveranstaltungen, 
Sportveranstaltungen, Volksfeste, Firmenveranstaltungen).

Darüber hinaus werden Zusammenkünfte und Ansamm-
lungen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen mit 
Ausnahmen untersagt. Aufgrund der hohen Infektionsgefahr 
sind nicht nur Veranstaltungen, sondern bereits kleinste Zu-
sammenkünfte und Ansammlungen zu verhindern. Das öf-
fentliche Schutzbedürfnis ist hier höherwertig zu beurteilen 
und das private Interesse an Zusammenkünften mit mehr 
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als 2 Personen muss hier zurückstehen.

Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer über-
tragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, 
dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige 
Behörde gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen 
Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der 
Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtigte oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, 
dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-
scheider war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 
1 Satz 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Vorausset-
zungen kann die zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen 
einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder 
verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern be-
günstigen.

Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne 
des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens 
(Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biolo-
gisches transmissibles Agens, dass bei Menschen eine In-
fektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne des § 2 Nummer 1 IfSG.

Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptü-
bertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt 
von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atem-
wege geschehen oder auch direkt über Hände, die dann mit 
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbinde-haut 
in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko 
einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstal-
tungen und damit die Gefahr, dass sich die Infektionen in der 
Bevölkerung weiterverbreitet.

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des 
SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebe-
nen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich.“ 
Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutschland so 
früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung 
des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Damit sind ge-
samtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung 
von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von 
Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Be-
reich verbunden. Vor dem Hintergrund der dynamischen 
Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, ins-
besondere Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen 
und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch 
diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Vi-
rus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, 
um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Per-
sonengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu 
halten.

Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, ins-
besondere der stark zunehmenden Ausbreitung von SARS-
CoV-2, ist nach der Risikobewertung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen bei Veranstaltungen, unabhängig von der erwar-
teten Teilnehmer-/besucherzahl davon auszugehen, dass 
keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die 
gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als die 
Veranstaltungen nicht durchzuführen.

Mit dem Verbot und den Beschränkungen kann die drin-
gend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren 
Infektionen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Ge-

sundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen 
Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie son-
stigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit 
gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bishe-
rigen Maßnahmen nicht ausreichen. Aufgrund der Erlass- 
und Verordnungslage ist das Entschließungsermessen inso-
fern reduziert, als weitere Maßnahmen erforderlich sind, um 
die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infektionsket-
ten zu unterbrechen.

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass aufgrund aktueller Entwicklungen und Er-
kenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Aus-
breitung von SARS-CoV-2 auch bei Zusammenkünfte und 
Ansammlungen von mehr als 2 Personen keine Schutzmaß-
nahmen getroffen werden können, die gleich effektiv, aber 
weniger eingriffsintensiv sind, als die Zusammenkunft und 
Ansammlung nicht durchzuführen. Das Auswahlermessen 
der zuständigen Behörden reduziert sich regelmäßig dahin-
gehend, dass nur die Untersagung oder zeitliche Verschie-
bung bis zur Änderung der Gefährdungslage und Aufhebung 
der getroffenen Maßnahmen in Betracht kommt. 
Ausgenommen sind notwendige Veranstaltungen, insbe-
sondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und –vor-
sorge zu dienen bestimmt sind. Vor dem Hintergrund der dy-
namischen Entwicklung der SARS-CoV-E müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, ins-
besondere Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen 
und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch 
diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Vi-
rus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, 
um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Per-
sonengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu 
halten.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg (Tröpfchen) 
z.B. durch Husten, Niesen, oder teils mild erkrankte oder 
auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht 
zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Eine 
Vermeidung von nicht notwendigen Veranstaltungen ist an-
gezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch kon-
sequente soziale Distanzierung im täglichen Leben zu ver-
langsamen, näher zu kommen.

Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu dem Er-
gebnis, dass bei der aktuellen Ausbreitungsgeschwindigkeit 
das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, wenn 
vorübergehend jede Zusammenkunft und Ansammlung von 
mehr als 2 Personen untersagt wird. Jeder nicht notwen-
dige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefähr-
dungspotential, so dass nur durch ein Verbot von Zusam-
menkünften und Ansammlungen eine Weiterverbreitung der 
Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung 
verhindert oder zumindest verlangsamt werden kann. Dem 
gegenüber sind keine ausreichenden Schutzmaßnahmen 
möglich, die gleich effektiv. aber weniger eingriffsintensiv 
sind. Die extrem hohen Risikofaktoren des Zusammentref-
fens von Personen, wie vor allem Dauer, Anzahl und Inten-
sität der Kontaktmöglichkeiten sowie die fehlende Rückver-
folgbarkeit reduzieren mein Ermessen dahingehend, dass 
nur die Untersagung in Betracht kommt.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem 
Verbot von Zusammenkünften und Ansammlungen von 
mehr als 2 Personen die dringend erforderliche Verzögerung 
des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Ziel 
ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die 
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrank-
ten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit 
wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu 
entwickeln.
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Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich be-
fristete Verbot nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, son-
dern auch erforderlich und angemessen und damit verhält-
nismäßig. Zwar werden die Grundrechte der Art. 2, Absatz 
2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grund-
gesetz insoweit eingeschränkt. Die Maßnahme ist jedoch 
in Anbetracht der vorrangigen Interessen der Gesundheits-
sicherung der Bevölkerung, insbesondere der besonderen 
Risikogruppen, gerechtfertigt.

Inkrafttreten und Geltungsdauer:
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungs-
verfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit ist sie zunächst bis einschließlich 20.04.2020 befristet. 
Die zeitliche Beschränkung kann bei Fortbestand des Über-
tragungsrisikos entsprechend verlängert werden.

Hinweise:
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, 
§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Anfechtungsklage 
hat somit keine aufschiebende Wirkung.
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 
Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der einer vollziehbaren An-
ordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG zuwiderhandelt, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft wird.

Begründung der sofortigen Vollziehung:
Diese Allgemeinverfügung soll die Gesellschaft schützen. 
Hier muss schnell und vorrangig gehandelt werden, um eine 
unkontrollierte Ausbreitung der Coronaviren zu verhindern. 
Ohne die sofortige Vollziehung wäre somit die Gesundheit 
der Bevölkerung gefährdet. da ein mögliches Klageverfah-
ren längere Zeit andauern würde. Dieses wäre im Ergebnis 
nicht hinnehmbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
auch im Falle einer Klage die Bevölkerung geschützt ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richt-
hofen-Str. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein-
zureichen.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBI. I S. 3803).

Dülmen, 23.03.2020

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Lisa Stremlau
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